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 Gemeindevertretersitzung Alkersum

am 01.11.2016

Tagesordnungspunkt 6

Vorstellung der beabsichtigten

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 

der Gemeinde Alkersum 



B
B

U
B

E
T

R
IE

B
S

-B
E

R
A

T
U

N
G

+
 U

M
W

E
L
T

S
C

H
U

T
Z

G
M

B
H

Antrag auf Einleitung eines 

Bauleitplanverfahrens

2

 für das Gebiet

 Zwischen L 214 im Norden, dem Kirchenweg im Westen, der 

Gemeindegrenze entlang des Knicks im Osten sowie in einer Tiefe 

von ca. 310 m ab der L 214 Richtung Süden
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 Das Plangebiet, auf das sich der Antrag bezieht, befindet sich im:

Kreis: Nordfriesland

Gemeinde: Alkersum

Gemarkung: Alkersum

Flur: 6

Flurstück: 82

Nach dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 6 der 

Gemeinde Alkersum ist das Plangebiet als Sondergebiet, SO 2: 

für Einrichtungen zur Annahme, zur Lagerung und zur Sortierung 

von Wertstoffen, ausgewiesen.
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 Antragstellerin: Peter Jensen GmbH

Hochstieg 3

25938 Alkersum / Föhr
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 Insbesondere sind zzt. folgende wirtschaftliche Tätigkeiten auf 

dem Betriebsgrundstück der Peter Jensen GmbH vorhanden:

 Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Behandlung von 

Abfällen

 Lagerung und Verkauf von Naturstoffen wie Kies und Sand  

 Handel z.B. mit Rasenmähern

 Herstellung und Verkauf von Beton

 …
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Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 6 führt derzeit für das Plangebiet aus:

 Das Sondergebiet 2 dient der Unterbringung von Einrichtungen zur Annahme, zur 

Lagerung und zur Sortierung von Wertstoffen und Abfällen (auch besonders 

überwachungsbedürftiger Abfälle - Sonderabfälle). 

Es sind allgemein zulässig

a) Hallen zur Lagerung und Sortierung von Wertstoffen (Sekundärrohstoffen) und 

Abfällen.

b) Lagerplätze

c) Stell- und Rangierflächen

 Ausnahmsweise zulässig sind Havarietanks zur Zwischenlagerung von Milch gem. §

20 Milchverordnung. Die Milchtanks dienen der Zwischenlagerung von Milch, wenn 

deren Abtransport zum Festland durch Ausfall der Fährverbindung oder andere 

Gründe nicht unmittelbar möglich ist. Des Weiteren ausnahmsweise zulässig ist eine 

dem Betrieb zugeordnete Wohnung für Betriebsinhaber und -leiter, die dem Betrieb 

gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

 Die dauerhafte Lagerung von Abfällen ist in den Sondergebieten 1 und 2 nicht 

zulässig. Die Lagermöglichkeiten dienen nur einer befristeten Lagerung bis zum 

Weitertransport zum Festland.
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Änderungen - Textteil B - (Auszug)

Das Sondergebiet 2 (SO) dient der Unterbringung eines Entsorgungsbetriebes von 

Einrichtungen zur Annahme, zur Lagerung und zur Sortierung von Wertstoffen und 

Abfällen (auch besonders überwachungsbedürftiger Abfälle–Sonderabfälle). (Anlagen 

zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von Abfällen).

Es sind allgemein zulässig 

a) Hallen zur Lagerung und Sortierung von Wertstoffen (Sekundärrohstoffen) und 

Abfällen. 

b) Lagerplätze und Behandlungsanlagen

c) Stell- und Rangierflächen 

d) Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe 

e) Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

Ausnahmsweise zulässig sind Havarietanks zur Zwischenlagerung von Milch gem. § 20 

Milchverordnung sowie eine betriebsbezogene Wohnung. Die dauerhafte Lagerung von 

Abfällen ist in den Sondergebieten 1 und 2 nicht zulässig. 
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 Änderungsverfahren

 Grundzüge der Planung werden nicht berührt

 Negative Auswirkungen auf die nähere Umgebung sind nicht 

zu erwarten

 Keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung

 Keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Belange 

des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege

 Deshalb kann die Änderung im:

 vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB erfolgen 
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 Verfahrensablauf:

 Aufstellungs- sowie Entwurfs- und Auslegungsbeschluss  zur 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 durch die 

Gemeindevertretung

 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

 Bekanntmachung und Auslegung der Planunterlagen für die 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

 Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen

 Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB und Satzungsbeschluss 

durch die Gemeindevertretung

 Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB und Inkrafttreten 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6
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6. Frühzeitige Behördenbeteiligung 
1

„Scoping“ § 4 Abs. 1 BauGB

2. Bekanntmachung Aufstellungs-

beschluss § 2 Abs. 1 BauGB

9. Abstimmung mit Nachbar-

gemeinden § 2 Abs. 2 BauGB

8. Frühzeitige Beteiligung der

Öffentlichkeit § 3 Abs. 1 BauGB

Erläuterung:
1
 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

2
 kann auch parallel zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

   durchgeführt werden (§ 4a Abs. 2 BauGB)
3
 gilt nur für Behörden

4
 FNPl - Flächennutzungsplan

5
 BPl - Bebauungsplan

ggf. Wiederholung nach § 4 a Abs. 3 BauGB

ggf. erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

(Verfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB)

Behörden,
1

Nachbargemeinden

14. a Bekanntmachung Auslegung 

§ 3 Abs. 2 BauGB

15. Eingegangene Stellungnahmen

17. b Mitteilung des Ergebnisses an 

die Einwender § 3 Abs. 2 BauGB

20. Genehmigung (FNPl § 6 Abs. 1 BauGB /

 gen.-pflichtiger BPI § 10 Abs. 2 BauGB)

Bekanntmachung

BPl § 10 Abs. 3 BauGB

„Monitoring“ Überwachung  

nach Vorgabe des Umweltberichtes § 4c BauGB

Bekanntmachung

FNPl § 6 Abs. 5 BauGB / BPl § 10 Abs. 2 BauGB

Gemeinde Öffentlichkeit

Informationspflicht 
3
 durch 

Behörden § 4 Abs. 3 BauGB

14. b Öffentliche Auslegung 

§ 3 Abs. 2 BauGB

10. Behördenbeteiligung 
1 2

 

§ 4 Abs. 2 BauGB und

13. Unterrichtung über Auslegung nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB

3. Planungsanzeige an die 

Landesplanungsbehörde 

gem. § 16 Abs. 1 LaPlaG SH

1. Aufstellungsbeschluss der 

Gemeindevertretung
gem. § 1 Abs. 3 BauGB

4. Durchschlag an das 

Innenministerium (Abt. IV 2)

5. Landesplanerische 

Stellungnahme

7. Bekanntmachung der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit

12. Entwurfs- und 

Auslegungsbeschluss

11. Beteiligung der höheren 

Verwaltungsbehörde

16. Ausgebliebene Stellungnahmen

17. a Behandlung der Stellungnahmen, 

Abwägung § 1 Abs. 7 BauGB

18. Abschließender Beschluss / 

Satzungsbeschluss
19. Billigung der Begründung

18. Abschließender Beschluss als Satzung

(BPI § 10 Abs. 1 BauGB)

Inkrafttreten des Bauleitplanes
(F-Plan wirksam § 6 Abs. 5 / B-Plan tritt in Kraft § 10 Abs. 3)

Ausfertigung des Plans 

mit zusammenfassender Erklärung zum Einsehen bereit halten

Hinweis:

Nummerierung entspricht den Punkten der 

Verfahrensteile aus der Verfahrensakte

Verfahrensakte

Übersenden von 

Planausfertigungen
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3
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4
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5
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die Einwender § 3 Abs. 2 BauGB

20. Genehmigung (FNPl § 6 Abs. 1 BauGB /

 gen.-pflichtiger BPI § 10 Abs. 2 BauGB)
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1. Aufstellungsbeschluss der 
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4. Durchschlag an das 

Innenministerium (Abt. IV 2)
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Stellungnahme
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18. Abschließender Beschluss / 

Satzungsbeschluss
19. Billigung der Begründung

18. Abschließender Beschluss als Satzung

(BPI § 10 Abs. 1 BauGB)
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!


